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Bauleitplanung der Stadt Emden
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der Beteiligung
der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Boden
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert  in Deutschland das
Bundes-Bodenschutzgesetz  (BBodSchG)  und  fokussiert  dabei  auf  die  Bewertung  der
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen
Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und
Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende
Maßnahmen  sollten  diesem  Grundsatz  entsprechen  (LROP  3.1.1,  04).  Um  die  Ziele  zur
Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme (Niedersächsische Nachhaltigkeitsstrategie) und
der Neuversiegelung (NAGBNatSchG §1a) zu erreichen,  ist  eine verstärkte Berücksichtigung
dieser Belange in Planungsprozessen erforderlich.

Wir unterstreichen den in Kap. 2.3.1 des Umweltberichts genannten Bedarf nach einer engen
Begleitung des Vorhabens durch bodenkundlichen Fachpersonal  (Bodenkundliche Baubeglei-
tung). Die fachliche Grundlage hierfür stellt die DIN 19639 dar (s.u.). Aus bodenschutzfachlicher
Sicht geben wir zudem einige allgemeine Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung und
Verminderung  von  Bodenbeeinträchtigungen.  Vorhandener  Oberboden  sollte  aufgrund  §202
BauGB  vor  Baubeginn  schonend  abgetragen  und  einer  ordnungsgemäßen  Verwertung
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zugeführt  werden.  Im  Rahmen  der  Bautätigkeiten  sollten  folgende  DIN-Normen  aktiv
Anwendung finden: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben,
DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von
Bodenmaterial.  Um dauerhaft  negative  Auswirkungen  auf  die von Bebauung freizuhaltenden
Bereiche zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen
durch  geeignete  Maßnahmen  (z.B.  Überfahrungsverbotszonen,  Baggermatten)  geschützt
werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung
von  Boden  in  Bodenmieten  sollte  ortsnah,  schichtgetreu,  in  möglichst  kurzer  Dauer  und
entsprechend  vor  Witterung  geschützt  vorgenommen  werden  (u.a.  gemäß  DIN  19639).
Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen
Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten
oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders
bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden,
um Strukturschäden zu vermeiden.  Der  Geobericht  28  Bodenschutz  beim Bauen des LBEG
dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von
Bodenbeeinträchtigungen  sowie  zur  Wiederherstellung  von  Bodenfunktionen  sind  zudem  in
Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.

Neben den in den Unterlagen genannten genannten LBEG Veröffentlichtungen (v.a. Geofakten
25) weisen wir auf den Erlass „Umlagerung von potentiell  sulfatsauren Aushubmaterialien im
Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. d. MU vom 12.02.2019) hin. In diesen
Unterlagen werden Hinweise für das Vor-Ort-Management gegeben sowie Möglichkeiten zum
Umgang mit potentiell sulfatsaurem Aushubmaterial aufgezeigt.

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Bodenfunktionsbeeinträchti-
gungen  sollte  durch  geeignete  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Bodenfunktionen
durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend
empfehlen wir  Bodenabtrag im Zuge dieser  Maßnahmen zu vermeiden und Maßnahmen zu
wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in diesem Kontext
auf  die  LBEG  Veröffentlichung  Erhalt  und  Wiederherstellung  von  Bodenfunktionen  in  der
Planungspraxis hin.

Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS  ®   Kartenserver  . Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der  DIN EN 1997-1 und -2 in  Verbindung mit  der DIN 4020 in den jeweils  gültigen
Fassungen erfolgen. 

Ob  im  Vorhabensgebiet  eine  Erlaubnis  gem.  § 7  BBergG  oder  eine  Bewilligung  gem.  § 8
BBergG erteilt  und/oder  ein  Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw.
aufrecht erhalten wurde, können Sie dem NIBIS  ®   Kartenserver   entnehmen. Wir bitten Sie, den
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtigkeiten  finden  Sie  unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.
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Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Sonja Möhring

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

- 3 -


	Boden

